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VERBUNDUNTERNEHMEN (ALPHABETISCH)  

 
 

Achensee Autoreisen Betriebs GmbH  

Auderer GmbH & Co KG 

Autoreisen Thomas Blaßnig -  Taxi Blaßnig 

Autoreisen Wegscheider  

BRB -  Bayerische Oberlandbahn GmbH 

Bundschuh Reisen GmbH 

Busreisen Heiss GmbH 

Busreisen Tirol GmbH 

Christophorus Busbetriebs GmbH  

Deutsche Bahn AG 

Dödlinger Touristik GmbH  

Feuerstein GmbH 

Fuhrwerken -  Ribis Nikolaus 

Innbus GmbH 

Innbus Regionalverkehr GmbH 

Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH  

Inntaler Omnibus BetriebsGmbH  

Kaisertaxi Georg Schönauer 

Lanzinger Busreisen GmbH 

Ledermair Linienverkehr & Reisemanagement GmbH  

Ledermair Verkehrsbetriebs GmbH  

ÖBB Personenverkehr AG -  Regionalmanagement Tirol 

Österreichische Postbus AG  

Ötztaler Verkehrsgesellschaft mbH  

Paznauntaler Verkehrsunternehmen Wilhelm Siegele GmbH 

Regionalverkehr Oberbayern GmbH 

Reisebüro Breuss TouristikgmbH & Co.KG 

Rumer Funktaxi Schöpf Roland 

SAD Nahverkehr Austria GmbH 

Salzburger Mietwagen und Reiseservice GmbH 

Taxi Gebhart 

Taxi Mietwagen Grießer Franz Josef -  Taxi Josl 

Taxi Quaxi Busreisen 

Taxi und Mietwagen Gruber 

Taxi Willi 

Taxiunternehmen Danler  

Tiroler Linien Bus GmbH 

Tiroler Zugspitzbahn GmbH  

Tyroltours GmbH 

Verkehrsbetriebe Achhorner KG -  Stadtbus Kufstein  

Wetterstein Bus & KFZ GmbH 

Wötzer Verkehrsbetriebe GmbH  

Zillertaler Verkehrsbetriebe AG   
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1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1.1 Ausgleichszulagenbezieher  
Ausgleichszulagenbezieher sind Personen, die die Voraus setzungen für den Anspruch auf 
Ausgleichszulage gemäß §§292ff ASVG, §§149ff GSVG und §§140ff BSVG erfüllen. 

 

1.2 Euregio 
Siehe Europaregion Tirol-Südtirol -Trentino  

 

1.3 Europaregion Tirol ς Südtirol ς Trentino  
Die Europaregion Tirol ς Südtirol ς Trentino umfasst alle Landesteile Tirols, wie Nord -  und 
Osttirol und die durch die Staatsgrenze getrennte Autonome Provinz Bozen - Südtirol und 
Trentino. Dies umfasst das  Verbundliniennetz des VVT, die Linienverkehrsdienste im 
Tarifbereich des Landes Südtirol sowie die Verkehrsmittel von Trentino trasporti SpA.  

 

1.4 Familien  
Das sind derselben Familie angehörende Eltern (auch Stief - , Adoptiv -  oder Pflegeeltern) oder 
Elternteile sowie deren Kinder.  

 

1.5 Fernverkehrszüge  
Die Zuggattungen im Fernverkehr sind Eurocity (EC), ICE, Railjet (RJ) ; Railjet Express (RJX), 
Interregio (IR  oder D-Zug (D) und Züge der WESTBahn. Nachtzüge, Nightjet s (NJ) sind von der 
Nutzung ausgenommen.  

 

1.6 Gebiete  
Gebiete sind Zusammenfassungen mehrerer Tarifzonen.  

 

1.7 Grenzüberschreitende Zone  
Grenzüberschreitende Zonen sind Zonen, die gänzlich oder teilweise außerhalb des 
Verbundraumes Tirol liegen, aber mit Verbundlinien erschlossen sind. In 
grenzüberschreitenden Zonen gelten auf Verbundlinien sämtliche VVT -Tickets, sofern Start 
oder Ziel der Fahrt im Verbundraum Tirol liegt. Eine Auflistung aller grenzüber schreitenden 
Zonen befindet sich in Anhang 1. 

 

1.8 Grundwehrdiener  
Personen, die den Grundwehrdienst, Wehrdienst als Zeitsoldat oder den Ausbildungsdienst 
(Anspruchsberechtigte gemäß § 8 Heeresgebührengesetz (HGG), BGBI. I Nr. 31/2001/2002 idgF) 
leisten, für die Dauer ihres Dienstes sowie einen Tag vor Beginn und einen Tag nach E nde des 
Dienstes. 

 

1.9 Hochschüler  
Hochschüler sind  

Á ordentliche Studierende an österreichischen Universitäten,  

Á ordentliche Studierende an Universitäten der Künste,  

Á Studierende an einer in Österreich gelegenen Theologischen Lehranstalt (Art. V § 1 Abs. 1 
des Konkordates, BGBl. II Nr. 2/1934) nach Ablegung einer Reifeprüfung,  

Á ordentliche Studierende an österreichischen Fachhochschul - Studiengängen, 

Á ordentliche Studierende an österreichischen öffentlichen Pädagogischen Hochschulen,  

Á ordentliche Studierende an österreichischen anerkannten privaten Pädagogischen 
Hochschulen,  
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Á ordentliche Studierende an mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Konservatorien, 
wenn sie die durch Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
bezeichneten Hauptstudiengänge besuchen (§ 5 Abs. 2),  

Á Studierende an medizinisch - technischen Akademien und an Hebammenakademien,  

Á Hochschüler einer in Österreich gelegenen Bildungseinrichtung, die nach den 
Bestimmungen des Universitäts -Akkreditierungsgesetzes ς UniAkkG, BGBl. I Nr. 168/1999, 
als Privatuniversität akkreditiert ist, sofern sie das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 

 

1.10 Jugendliche  
Das sind Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 20. Lebensjahr.  

 

1.11 Junge Erwachsene bis 26  
Das sind Personen bis zum vollendeten 26. Lebensjahr . 

 

1.12 Kernzone  
Die Kernzone ist die Zone 64900 Innsbruck. Die Kernzone ist im Tarifzonenplan eigens 
gekennzeichnet.  

 

1.13 Kinder  
Das sind Personen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr. 

 

1.14 Kindergartengruppe  
Eine Kindergartengruppe ist eine Gruppe von maximal 20 zu begleitenden Kindern mit der 
entsprechenden Anzahl an Betreuungspersonen gemäß Tiroler Kinderbildungs -  und 
Kinderbetreuungsgesetz idgF, die derselben Betreuungseinheit (Gruppe) eines Kindergartens 
angehören.  

 

1.15 Kinderkrippengruppe  
Eine Kinderkrippengruppe ist eine Gruppe von maximal 12 zu begleitenden Kindern mit der 
entsprechenden Anzahl an Betreuungspersonen gemäß Tiroler Kinderbildungs -  und 
Kinderbetreuungsgesetz idgF, die derselben Betreuungseinheit (Gruppe) einer Kinderkrippe 
angehören.  

 

1.16 Korridorzone  
Korridorzonen sind Zonen, die gänzlich außerhalb des Verbundraumes Tirol liegen, aber mit 
Verbundlinien erschlossen sind. In Korridorzonen gelten auf Verbundlinien sämtliche VVT -
Tickets, sofern Start und Ziel der Fahrt im Verbundraum Tirol liegen  (Durchfahrt) . Eine 
Auflistung aller Zonen befindet sich in Anhang 1. 

 

1.17 Erweiterte  Korridorzone  
Erweiterte Korridorzonen sind Zonen, die gänzlich außerhalb des Verbundraumes Tirol liegen, 
aber mit Verbundlinien erschlossen sind. In diesen Zonen gelten zusätzlich zu den Regelungen 
für Korridorzonen (Durchfahrt) auch t irolweit gültige Zeitkarten  (Wochen- , Monats- , Semester-  
und KlimaTicket sowie Euregio Ticket Students und Tagesticket Fahrrad) im ein -  und 
ausbrechenden Verkehr in/aus den Verbundraum Tirol  (Ausstieg). Eine Auflistung aller Zonen 
befindet sich in Anhang 1. 

 

1.18 Lehre 
Das ist eine Ausbildung in einer betrieblichen Ausbildungsstätte gemäß § 30 j des FLAG in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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1.19 Lehrjahr  
Das Lehrjahr dauert längstens 12 Kalendermonate ab Ausstellung des SL -Tickets bzw. reicht 
längstens bis zum Ende des Lehrverhältnisses. 

 

1.20 Lehrling  
Das sind Personen gemäß § 30 j des FLAG in der jeweils geltenden Fassung. 

 

1.21 Menschen mit Behinderung  
Menschen mit Behinderung sind:  

¶ Personen in deren österreichischem Behindertenpass ein Grad der Behinderung von 
ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ тл ҈Σ ŘŜǊ ±ŜǊƳŜǊƪ α5ƛŜ LƴƘŀōŜǊƛƴ ōȊǿΦ ŘŜǊ LƴƘŀōŜǊ ŘŜǎ tŀǎǎŜǎ ƪŀƴƴ ŘƛŜ 
CŀƘǊǇǊŜƛǎŜǊƳŅǖƛƎǳƴƎ ƴŀŎƘ ŘŜƳ .ǳƴŘŜǎōŜƘƛƴŘŜǊǘŜƴƎŜǎŜǘȊ ƛƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴά ƻŘŜǊ 
das Piktogramm für Fahrpreisermäßigung enthalten ist, oder  

¶ Schwerkriegsbeschädigte mit entsprechendem Schwerkriegsbeschädigtenausweis. 
Diesen sind Inhaberinnen bzw. Inhaber von Opferausweisen gemäß 
Opferfürsorgegesetz und Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz 
gleichgestellt.  
 

1.22 No- Show Entgelt  
Das No-Show Entgelt wird dem Fahrgast verrechnet, wenn er bei einer Buchung des RegioFlink 
nicht rechtzeitig am benannten Zustiegsort erscheint.  

 

1.23 Ortslinienverkehr  
Ortslinienverkehr ist der zugelassene Verkehr auf Linien, deren Anfangs -  und Endpunkte 
innerhalb desselben Gemeindegebietes oder innerhalb aneinandergrenzender 
Gemeindegebiete liegen und Haltestellen zum Aus -  und Einsteigen nur innerhalb dieser 
Gemeindegebiete bestehen, sowie weitere Teilstrecken von regionalen Kraftfahrlinien (siehe 
Anhang 2). 

 

1.24 P+R- Anlage 
Bei Park+Ride- Anlagen haben Autofahrer die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf ausgewiesenen 
Parkplätzen in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen bzw. Busterminals zu parken und mit Linien 
des VVT-Verbundliniennetzes weiterzufahren. Eine Auflistung der P+R - Anlagen ist im Anhang 
10 ersichtlich.  

 

1.25 Parkberechtigung für P+R - Anlagen 
Berechtigt zum Parken sind nur Autofahrer, die nach Abstellen ihres Fahrzeuges eine Linie des 
VVT-Verbundliniennetzes mit gültigen VVT -Tickets benutzen.  

 

1.26 Partner  
Ein Partner ist eine Person im gemeinsamen Haushalt lebend .  

 

1.27 Regionen 
Regionen bestehen aus zwei benachbarten Gebieten, die über eine Verbundlinie verbunden 
sind. 

 

1.28 Regionalzonen 
Alle Zonen, die außerhalb der Kernzone Innsbruck liegen.  

 

1.29 Schule 
Das sind Bildungseinrichtungen gemäß § 30 des FLAG in der jeweils geltenden Fassung. 

 

1.30 Schüler  
Das sind Personen gem. § 30 des FLAG der jeweils geltenden Fassung.  
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1.31 Schuljahr  
Das Schuljahr ist das im Antrag bestätigte Unterrichtsjahr einschließlich der Sommerferien 
gemäß § 2 Schulzeitgesetz 1985 der jeweils geltenden Fassung. 

 

1.32 Schultage  
Das sind Tage gem. § 2 Schulzeitgesetz 1985 der geltenden Fassung. 

 

1.33 Schwerkriegsbeschädigte  
Das sind Personen, die als Schwerkriegsbeschädigte im Sinne des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes (KOVG) als Schwerkriegsbeschädigte anzusehen sind und 
deren Erwerbsfähigkeit nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes um min. 
70 % gemindert ist.  

 

1.34 Semester 
Ein Hochschuljahr setzt sich zusammen aus einem Winter -  und einem Sommersemester, die 
jeweils aus sechs Monaten bestehen. Das Wintersemester dauert vom 1. September bis zum 
Monatsletzten des darauffolgenden Februars. Das Sommersemester beginnt am 1. März u nd 
endet am darauffolgenden 31. August. 

 

1.35 Senioren 
Das sind Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr.  

 

1.36 Sommerferien  
Sommerferien sind die schulfreie Zeit (Hauptferien) im Sommer, entsprechend dem offiziellen 
Ferienkalender  des BM für Unterricht, Kunst und Kultur für öffentliche mittlere und höhere 
Schulen sowie private mittlere und höhere Schulen mit öffentlichem Recht für das Bundesland 
Tirol.  

 

1.37 Stadtlinien  
Stadtlinien sind jene Linien, welche im Sinne des Linienverkehrs ausschließlich innerhalb der 
Kernzone Innsbruck verkehren.  

 

1.38 Tariftabelle  
Die (tabellarische) Auflistung der Fahrpreise im Verkehrsverbund Tirol (siehe Anhang 4).  

Tariftabelle A Streckenbezogene Tickets Normalpreis  

Tariftabelle B  Streckenbezogene Tickets ermäßigt 

Tarife Netztickets  

 

1.39 Tarifzonenplan  
Die graphische Darstellung der Tarifzoneneinteilung und der Verbundlinien im Verbundraum.  

 

1.40 Umsteigen 
Der Fahrgast muss nach Verlassen des Fahrzeuges in das nächstmögliche Fahrzeug des 
öffentlichen Verkehres, das in Richtung des vom Fahrgast gewünschten Zieles verkehrt, 
einsteigen und weiterfahren.  

 

1.41 Unterrichtsjahr  
Das Unterrichtsjahr ist der im Antrag bestätigte Zeitraum gem. §  2 Schulzeitgesetz 1985 in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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1.42 Verbundlinien  
Alle Linien und Strecken von Verkehrsunternehmen ς soweit sie einen Verkehrsdienstvertrag 
mit dem  VVT abschließenς im Verbundraum, sind Verbundlinien. Erweitert werden die 
Verbundlinien um Linien und Strecken von Verkehrsunternehmen, welche  sich durch Abschluss 
eines Tarif -  bzw. Tarifanerkennungsvertrages oder durch Beitritt zur Allgemeinen Vorschrift  
des VVT zur Anerkennung von VVT-Tickets verpflichtet haben. Ein e Liste der jeweils aktuellen 
Verbundlinien ist in Anhang 2 zu finden . 

Zu den Verbundlinien zählen  die die Landesgrenzen überschreitenden Strecken der 
Eisenbahnlinien:  

Á den Verbundraum überschreitenden Teilstrecke bis Oberdrauburg, Brennero/Brenner und von 
Sillian bis San Candido/Innichen.  

Á Strecke Scharnitz Grenze ς Ehrwald Grenze der Deutschen Bahn, bei Fahrtantritt und Fahrtziel 
im Verbundraum.  

Á auf italienischem Staatsgebiet liegenden Strecke Brennero/Brenner ς Sillian bei Fahrten 
zwischen Nord-  und Osttirol auf den im VVT-Fahrplan ausgewiesenen Zügen mit unmittelbarem 
Anschluss und Umstieg in Fortezza/Franzensfeste.  

 

Nicht  zu den Verbundlinien zählen beispielsweise die Zahnradbahnstrecke Jenbach ς 
Achensee der Achenseebahn AG und die Dampfzüge der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG sowie 
touristische Verkehrsmittel, wie Seilbahnen oder Schifffahrtslinien usw.  

 

1.43 Verbundliniennetz  
Die Summe aller Verbundlinien wird als Verbundliniennetz bezeichnet.  

 

1.44 Verbundraum  
Der Verbundraum umfasst das gesamte Bundesland Tirol. Er wird in Gebiete und Zonen 
unterteilt (siehe Anh ang 1). Erweitert wird der Verbundraum um die grenzüberschreitenden 
Zonen, welche in Anhang 1 angeführt sind.  

 

1.45 VTG 
Die Abkürzung VTG steht für Verkehrsverbund Tirol GesmbH. Die VTG ist die landeseigene 
Gesellschaft zur Koordination des öffentlichen Verkehrs im Bundesland Tirol.  

1.46 VVT 
Die Abkürzung VVT steht für Verkehrsverbund Tirol.  

 

1.47 VVT- Tickets  
Das sind die auf den Verbundlinien angebotenen Fahrausweise, die zur Benützung des 
gesamten, fahrplanmäßigen Angebotes auf Verbundlinien berechtigen. Jeder 
Verbundfahrausweis ist ein Beförderungsvertrag, auf Grund dessen Personen entsprechend 
dem jeweiligen Tarif  befördert werden.  

 

1.48 Zivilblinde  
Das sind Personen, die völlig blind sind oder auf keinem Auge mehr als 1/25 der normalen 
Sehschärfe besitzen. Diese Personen beziehen aufgrund ihrer Blindheit ein Pflegegeld der Stufe 
3 oder 4.  

 

1.49 Zivildiener  
Zivildienstleistende (Anspruchsberechtigte gemäß § 11 Abs 2 Zivildienstgesetz (ZDG), BGBI. Nr. 
679/1986 idgF) für die Dauer ihres Zivildienstes.  

 

1.50 Zone 
Das ist die kleinste Einheit des in bestimmte Bereiche unterteilten Tarifgebietes. Alle 
Haltestellen sowie die entsprechende Zugehörigkeit zur jeweiligen Zone, die Zone selbst und 
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die dazugehörigen Zonennummern sind in einem Verzeichnis angeführt, das bei den 
Verkehrsunternehmen zur Einsichtnahme aufliegt.  

 

1.51 Zone mit besonderem Tarif  
Innerhalb dieser Zonen (Stadtverkehr) gelten zusätzliche VVT -Tickets und/oder gesonderte 
Fahrpreise (Stadt, Innsbruck ). Siehe Anhang 4 ς Zonen mit besonderem Tarif.  

 

 

2. VVT- TICKETS 

2.1. STRECKENBEZOGENE TICKETS / EINZELFAHRTEN 

2.1.1. PREISBERECHNUNG 

Á Die Preise für streckenbezogene Tickets (bspw. Einzelticket s) werden nach Anzahl der innerhalb 
eines Fahrweges benutzten Zonen errechnet.  

Á Für die Fahrpreisberechnung ist die Anzahl der befahrenen Zonen gemäß Tarifzonenplan (in der 
jeweils gültigen Fassung) und die Tariftabelle (Anhang 4) maßgebend. Die Fahrt ist in 
vorwärtsstrebender Richtung ohne Fahrtunterbrechung (Umstieg möglich) und auf  dem 
verkehrsüblichen Weg durchzuführen.  

Á Jede Zone wird so oft gezählt, wie sie durchfahren wird.  

Á Alternativfahrten  (Abweichungen vom verkehrsüblichen Weg) sind vom Fahrgast beim Kauf des 
Fahrausweises bekannt zu geben ς dementsprechend berechnet sich ein anderer Fahrpreis.  

Á Bei Fahrten durch die Kernzone Innsbruck  wird die Kernzone bei der Fahrpreisberechnung 
grundsätzlich zwei Zonen gleichgesetzt. Die Benützung von Regional -  und Stadtlinien für 
innerstädtische Fahrten ist möglich.  

Á Wird auf Grund einer linienbedingten Stichfahrt  eine für die Fahrt des Fahrgastes nicht 
benötigte Zone durchfahren, so wird diese Zone nicht berechnet.  

Á Ist der Fahrgast bereits im Besitz eines Netztickets für eine Teilstrecke (z.B. KlimaTicket Tirol 
Regionen), so werden für die Anschlussfahrt  lediglich jene Zonen zur Berechnung 
herangezogen, für welche noch kein Ticket gelöst wurde.  

 

2.1.2. EINZELTICKETS 

Á Einzelticket s sind für jede beliebige Strecke und für die Geltungsbereiche Innsbruck  und Stadt 
(gemäß Anhang 4) verfügbar. 

Á Einzelticket s werden zum Normalpreis oder ermäßigt (siehe 5.Ermäßigungsgruppen) 
ausgegeben. 

Á Einzelticket s berechtigen zu einer Fahrt ohne Fahrtunterbrechung (ausgenommen Umstieg) in 
sinngemäß vorwärtsstrebender Richtung innerhalb der erworbenen Zonen, ab Ausgabe zum 
sofortigen Fahrtantritt.  

Á Im Vorverkauf berechtigen Einzelticket s für den Regional verkehr ab dem aufgedruckten 
Gültigkeitsbeginn bzw. ab deren Entwertung zum Fahrtantritt innerhalb von 2 Stunden und sind 
bis zum Erreichen des fahrplanmäßigen Zieles gültig.  

Á Die maximale Geltungsdauer von Einzelticket s für eine Zone bzw. für die Kernzone Innsbruck 
beträgt ab dem Fahrtantritt bzw. ab der Entwertung 45 Minuten.  

Á Die maximale Geltungsdauer von Einzelticket s, die im Online Ticketshop  für die Kernzone 
Innsbruck gelöst werden (mobile - ticket),  beträgt unabhängig von der Fahrtrichtung ab dem 
gewählten Fahrtantritt 90 Minuten.  

Á Einzelticket s, die im Online Ticketshop  gelöst werden, sind nicht übertragbar.  

Á Einzelticket s werden vor dem 1. Geltungstag zum vollen Preis rückerstattet. Ausgenommen 
davon sind Tickets aus dem online-Vertrieb, die als pdf bezogen wurden  

Á Einzeltickets, die im Online -Ticketshop gelöst werden, müssen vor dem Einstieg ins Fahrzeug 
gelöst werden.  Eine Stornierung nach Fahrtantritt ist nicht zulässig.  
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2.1.3. 8- FAHRTENTICKET INNSBRUCK 

Á 8-Fahrtentickets Innsbruck sind für den Geltungsbereich Innsbruck  verfügbar.  

Á 8-Fahrtentickets  Innsbruck  werden zum Normalpreis oder ermäßigt (siehe 
5.Ermäßigungsgruppen) ausgegeben. 

Á 8-Fahrtentickets  Innsbruck  berechtigen zu acht einzelnen Fahrten im Sinne eines Einzelticket s.  

Á Für jede Fahrt muss das 8-Fahrtenticket  Innsbruck  einmal entwertet werden. Die 
Gültigkeitsdauer beträgt 45 Minuten ab der Entwertung. Bei der Verwendung des 8-
Fahrtentickets im Ticketshop (mobile- ticket) beträgt die Gültigkeitsdauerunabhängig von der 
Fahrtrichtung ab dem gewählten Fahrtantritt 90 Minuten.  

Á Das Umsteigen auf eine andere Linie in sinngemäß vorwärts strebender Richtung ist zur 
Erreichung des Fahrzieles erlaubt  

Á 8-Fahrtentickets Innsbruck sind übertragbar und können auch von mehreren Personen 
gleichzeitig benützt (jeweils eine Entwertung pro Person und Fahrt) werden.  

Á Im Ticketshop als mobile -Ticket gekaufte 8 -Fahrtentickets Innsbruck sind ab Kaufdatum ein 
Jahr gültig.  

Á Bei Verwendung des 8 -Fahrtentickets im Ticketshop (mobile - ticket) muss das Ticket vor dem 
Einstieg ins Fahrzeug entwertet werden.  Eine Stornierung nach Fahrtantritt ist nicht zulässig.  

 

 

2.2.  NETZTICKETS 

2.2.1. KLIMATICKET 

Á Das KlimaTicket ist nicht übertragbar und nur gültig mit einem amtlichen Lichtbildausweis zur 
Bestätigung der Identität.  

Á Das KlimaTicket ist für die Geltungsbereiche Tirol, Regionen, Innsbruck und Stadt (gemäß 
Anhang 4) verfügbar. 

Á Die KlimaTickets Tirol, Innsbruck und Stadt sind in verschiedenen Preisstufen erhältlich (siehe 
5. Ermäßigungsgruppen bzw. Anhang 4) 

Á Das KlimaTicket berechtigt streckenunabhängig zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des 
gelösten Geltungsbereiches.  

Á Das KlimaTicket gilt 12 Monate jeweils beginnend mit Monatsersten bis 24.00 Uhr des letzten  

Á Geltungstages und darüber hinaus bis zum Erreichen des planmäßigen Fahrzieles.  Das 
KlimaTicket kann im Voraus oder mittels Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftverfahren) in 
12 Teilzahlungen bezahlt werden (siehe 3.2 Vertriebswege). 

Á 5ŀǎ YƭƛƳŀ¢ƛŎƪŜǘ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ȊǳƳ .ŜȊǳƎ ŘŜǊ ½ǳǎŀǘȊǇǊƻŘǳƪǘŜ αtҌw-¢ƛŎƪŜǘά ǎƻǿƛŜ α/ŀǊǎƘŀǊƛƴƎ 
¢ƛǊƻƭнлрлά ƭŀǳǘ !ƴƘŀƴƎ млΦ 

 

Bestellung & Ausfolgung:  

Á Das KlimaTicket kann online im Ticketshop oder im KundInnencenter (persönlich oder 
postalisch) bezogen werden.  

Á Das KlimaTicket kann maximal zwei Monate vor dem gewünschten Gültigkeitstermin erworben 
werden.  

Á Beim Online -Erwerb kann der gewählte Gültigkeitsbeginn frühestens 15 Tage nach Bestellung 
und Abschluss des Kaufvorganges liegen. 

Á Das Bestellformular ist im KundInnencenter oder online unter www.vvt.at und www.ivb.at 
erhältlich.  

Á Bei postalischer Bestellung muss das vollständig ausgefüllte Bestellformular bis zum 10. des 
Vormonats im KundInnencenter einlangen.  

Á Alle Änderungen, der bei der Bestellung angegebenen Daten, sind umgehend online oder 
schriftlich dem KundInnencenter bekannt zu geben.  

Á Wird das Ticket online bezogen, ist das Ticket umgehend im Kundenprofil online (darstellbar 
über die Ticketshop -App am Smartphone) abrufbar.  
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Á Wird das Ticket im KundInnencenter direkt bestellt und bar oder über SEPA -Lastschrift bezahlt, 
wird das Ticket dem Fahrgast sofort ausgefolgt. Eine sofortige Ausstellung ist bei Bezahlung 
mittels Zahlschein nicht möglich. In diesem Fall wird das KlimaTicke t erst nach Eingang der 
Zahlung ausgestellt und dem Kunden auf dem Postweg zugesandt. 

Á Bei Verlust wird das KlimaTicket gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung (Gemeinde 
oder Polizei) gegen ein Entgelt (laut Anhang 5) einmalig ersetzt. Diese Regelung gilt auch bei 
Diebstahl des KlimaTickets. 

 

Verlängerung des KlimaTickets:  

Á Bei Einmalzahlung: Die Verlängerung der Gültigkeit eines KlimaTickets um ein weiteres Jahr wird 
mittels Begleich ung des Gesamtbetrages innerhalb einer Frist von 4 Wochen vor Ablauf des 
bisherigen Tickets durchgeführt. Ein ent sprechendes Angebot erfolgt rechtzeitig vor Abl auf des 
bisherigen Tickets und ist bis 14 Tage nach dem Ablauf des bisherigen Tickets gültig. Das neue 
Ticket wird nach Einlangen des Gesamtbetrages übermittelt.  

Á Bei SEPA- Lastschrift:  Das KlimaTicket wird nach Ablauf eines Jahres automatisch verlängert, 
sofern nicht frühestens 6 Wochen vor Vertragsende und spätestens bis zum 10. des letzten 
Gültigkeitsmonats des bisherigen Tickets gekündigt wird. Eine entsprechende Erinnerung an die 
Kündigungsfrist mit dem Hinweis auf die automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr 
erfolgt rechtzeitig durch die VTG bzw. die IVB. Das neue Ticket wird zeitgerecht übermittelt.  

Á Wird eine Änderung der Ticket -  oder Zahlart gewünscht, so muss dies bis zum 10. des Monats 
vor Gültigkeitsbeginn des neuen Tickets online durchgeführt oder schriftlich mitgeteilt werden.  

 
Änderungen & Storno:  

Das KlimaTicket kann weder auf eine andere Person noch auf einen anderen Geltungsbereich  

umgeschrieben werden.  

Á Bei Namensänderungen wird das Ticket abgeändert, ohne dass sich dadurch die Gültigkeit  

Á verändert. Für Änderungen wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Das KlimaTicket kann vor Ablauf eines Jahres zum Monatsletzten ohne Angabe von Gründen 
schriftlich bzw. online vom Fahrgast storniert werden. Voraussetzung ist die Rückgabe des 
Tickets bis spätestens 7. des Folgemonats. Erfolgt die Rückgabe nicht terminger echt, so wird 
das Ticket frühestens im darauffolgenden Monat storniert und der volle Kalendermonat 
zusätzlich in Rechnung gestellt. Wurde das KlimaTicket nur digital in Anspruch genommen, so 
wird es mit Monatsletzten deaktiviert.  

Á Für die Stornierung wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Bei Stornierung und gleichzeitiger Rückgabe bzw. Deaktivierung des KlimaTickets wird dem  
Kunden der nicht konsumierte Anteil abzüglich Entgelt (laut Anhang 5) auf ein, von ihm bekannt  
gegebenes Konto, zurück überwiesen.  

Á In Anspruch genommene Monate werden mit dem aktuell gültigen Preis eines Monatstickets  
desselben Geltungsbereiches verrechnet. Gibt es kein Monatsticket im selben  Geltungsbereich, 
so wird ein Fünftel des Gesamtpreises pro in Anspruch genommenen Monat  verrechnet.  

2.2.2.  EUREGIO TICKET STUDENTS 

Á Hochschüler, welche eine Österreichische Hochschule mit Standort in Tirol besuchen oder an 
einer Hochschule in Südtirol oder dem Trentino eingeschrieben sind, haben die Möglichkeit, 
das Euregio Ticket Students zu erwerben.  

Á Berechtigt zum Erwerb des Euregio Ticket Students sind Hochschüler, die zu Beginn der 
Gültigkeit des Tickets das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Wird das 28. Lebensjahr 
im Laufe der Gültigkeit des Euregio Ticket Students vollendet, bleibt die ur sprüngliche Gültigkeit 
aufrecht.  

Á Als Berechtigungsnachweis dient zum Zeitpunkt des Erwerbs die Inskriptionsbestätigung einer 
Österreichischen Hochschule in Tirol oder eine Besuchsbestätigung einer Hochschule in 
Südtirol oder dem Trentino.  

Á Das Euregio Ticket Students ist nicht übertragbar und nur gültig mit einem amtlichen 
Lichtbildausweis zur Bestätigung der Identität  

Á Das Euregio Ticket Students berechtigt streckenunabhängig zu beliebig vielen Fahrten innerhalb 
des gelösten Geltungsbereiches.  
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Á Das Euregio Ticket Students muss im Voraus bezahlt werden (siehe 3.2 Vertriebswege). 

Á Das Euregio Ticket Students gilt 12 Monate jeweils beginnend mit Monatsersten bis 24.00 Uhr 
des letzten Geltungstages und darüber hinaus bis zum Erreichen des planmäßigen Fahrzieles.  

Á Das Euregio Ticket Students gilt in der Euregio. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge in Südtirol 
und Trentino.  

Á Bei der Benützung des Euregio Ticket Students gelten neben den Beförderungsbedingungen des 
VVT die Beförderungsbedingungen der Vertragspartner des Landes Südtirol sowie Trentino 
trasporti SpA.  

 

Bestellung & Ausfolgung:  

Á Das Euregio Ticket Students kann in Tirol online im VVT und IVB Ticketshop oder im 
KundInnencenter  (persönlich oder postalisch) bezogen werden. Das Bestellformular ist im 
KundInnencenter oder online unter www.vvt.at und www.ivb.at erhältlich.  

Á In Südtirol und Trentino ist das Ticket ausschließlich im Südtirol Pass Portal unter 
www.suedtirolmobil.info  erhältlich.  

Á Bei postalischer Bestellung muss das vollständig ausgefüllte Bestellformular bis zum 10. des 
Vormonats im VVT KundInnencenter einlangen. 

Á Alle Änderungen, der bei der Bestellung angegebenen Daten, sind umgehend online oder 
schriftlich dem VVT KundInnencenter bekannt zu geben.  

Á Wird das Ticket online bezogen, ist das Ticket umgehend im Kundenprofil online (darstellbar 
über die ticketshop -App am smartphone) abrufbar.  

Á Wird das Ticket im VVT KundInnencenter direkt bestellt und bar bezahlt, wird das Ticket dem 
Fahrgast sofort ausgefolgt. Eine sofortige Ausstellung ist bei Bezahlung mittels Zahlschein nicht 
möglich. In diesem Fall wird das Euregio Ticket Students  erst nach Eingang der Zahlung 
ausgestellt und dem Kunden auf de m Postweg zugesandt. 

Á Bei Verlust wird das Euregio Ticket Students  gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung 
(Gemeinde oder Polizei) gegen ein Entgelt (laut Anhang 5) einmalig ersetzt. Diese Regelung gilt 
auch bei Diebstahl des Tickets.  

 

Verlängerung des Euregio Ticket Students:  

Á Um die Gültigkeit für das Euregio Ticket Students ein Jahr zu verlängern, ist die neuerliche 
Bestellung erforderlich.  

 

Änderungen & Storno:  

Á Das Euregio Ticket Students kann weder auf eine andere Person noch auf einen anderen 
Geltungsbereich umgeschrieben werden.  

Á Bei Namensänderungen wird das Ticket abgeändert, ohne dass sich dadurch die Gültigkeit 
verändert. Für Änderungen wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Das Euregio Ticket Students kann vor Ablauf eines Jahres zum Monatsletzten ohne Angabe von 
Gründen schriftlich bzw. online vom Fahrgast storniert werden. Voraussetzung ist die Rückgabe 
des Tickets bis spätestens 7. des Folgemonats. Erfolgt die Rückgabe nicht termingerecht, so wird 
das Ticket frühestens im darauffolgenden Monat storniert und der volle Kalendermonat 
zusätzlich in Rechnung gestellt. Wurde das Euregio Ticket Students  nur digital in Anspruch 
genommen, so wird es mit Monatsletzten deaktiviert.  

Á Für die Stornierung wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Bei Stornierung und gleichzeitiger Rückgabe bzw. Deaktivierung des Euregio Ticket Students 
wird dem Kunden der nicht konsumierte Anteil abzüglich Entgelt (laut Anhang 5) auf ein von ihm 
bekannt gegebenes Konto zurück überwiesen.  

Á Für in Anspruch genommene Monate wird ein Fünftel des Gesamtpreises pro in Anspruch 
genommenen Monat verrechnet.  

2.2.3.  SEMESTERTICKET 

Á Hochschüler haben die Möglichkeit, ein Semesterticket  für jedes Semester zu erwerben, für das 
sie nachweislich eingeschrieben sind.  

Á Semestertickets sind für die Geltungsbereiche Tirol und Innsbruck verfügbar.  

http://www.vvt.at/
http://www.ivb.at/
http://www.suedtirolmobil.info/


   

 
13 

Á Das Semesterticket berechtigt streckenunabhängig zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des 
gewählten Geltungsraumes. 

Á 5ŀǎ {ŜƳŜǎǘŜǊǘƛŎƪŜǘ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ȊǳƳ .ŜȊǳƎ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊǇǊƻŘǳƪǘǎ αtҌw-¢ƛŎƪŜǘά ƭŀǳǘ !ƴƘŀƴƎ млΦ 

Á Als Berechtigungsnachweis dient die Inskriptionsbestätigung einer Hochschule mit Standort in 
Österreich für das jeweilige Semester bzw. eine gültige Immatrikulationsnummer.  

Á Berechtigt zum Erwerb des Semestertickets sind Hochschüler, die zu Beginn der Gültigkeit des 
Tickets das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Wird das 27. Lebensjahr im Laufe der 
Gültigkeit des Semestertickets vollendet, bleibt die ursprüngliche Gült igkeit aufrecht.  

Á Das Semesterticket ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem amtlichen 
Lichtbildausweis gültig.  

Á Für das Semesterticket gilt der eigens dafür ausgewiesene Tarif (Anhang 4). 

Á Das Semesterticket muss im Voraus bezahlt werden (siehe 3.2 Vertriebswege). 

 

Bestellung & Ausfolgung  
Á Das Semesterticket  kann online im Ticketshop  oder im KundInnencenter  (persönlich oder 

postalisch) bezogen werden. Dafür muss eine gültige Immatrikulationsnummer einer 
Hochschule angegeben werden. 

Á Das Bestellformular ist im KundInnencenter oder online unter www.vvt.at erhältlich.  

Á Bei postalischer Bestellung muss das vollständig ausgefüllte Bestellformular rechtzeitig im IVB -  
oder VVT -KundInnencenter einlangen. Darüber hinaus muss der Bestellung eine gültige 
Inskriptionsbestätigung beigelegt werden, aus der hervorgeht, dass der Fahr gast als 
ordentlicher Hörer im Gültigkeitszeitraum (=Semester) eingeschrieben ist.  

Á Alle Änderungen, der bei der Bestellung angegebenen Daten, sind umgehend online oder 
schriftlich dem VVT -KundInnencenter bzw. dem IVB-KundInnencenter bekannt zu geben.  

 

Á Wird das Ticket online bezogen, wird das Ticket umgehend im Kundenprofil online (darstellbar 
über die Ticketshop-App am smartphone) zur Verfügung gestellt.  

Á Wird das Ticket im VVT -KundInnencenter oder IVB -KundInnencenter direkt bestellt und bar 
bezahlt, wird das Ticket dem Fahrgast sofort ausgefolgt. Eine sofortige Ausstellung ist bei 
Bezahlung mittels Zahlschein nicht  möglich. In diesem Fall wird das Semesterticket  erst nach 
Eingang der Zahlung ausgestellt und dem Kunden auf dem Postweg zugesandt. 

Á Bei Verlust wird das Semesterticket  gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung 
(Gemeinde oder Polizei) gegen ein Entgelt (laut Anhang 5) einmalig ersetzt. Diese Regelung gilt 
auch bei Diebstahl des Semesterticket s. 

 

Verlängerung des Semesterticket s 

Á Um die Gültigkeit für das Semesterticket  ein weiteres Semester zu verlängern, ist die neuerliche 
Bestellung erforderlich.  

 

Änderungen & Storno  

Á Das Semesterticket  kann weder auf eine andere Person noch auf einen anderen Geltungsbereich 
umgeschrieben werden.  

Á Bei Namensänderungen wird das Ticket abgeändert, ohne dass sich dadurch die Gültigkeit 
verändert. Für Änderungen wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Das Semesterticket  kann vor Ablauf eines Jahres zum Monatsletzten ohne Angabe von Gründen 
schriftlich bzw. online vom Fahrgast storniert werden. Voraussetzung ist die Rückgabe des 
Tickets bis spätestens 7. des Folgemonats. Erfolgt die Rückgabe nicht termingerecht, so wird 
das Ticket frühestens im darauffolgenden Monat storniert und der volle Kalendermonat 
zusätzlich in Rechnung gestellt. Wurde das Semesterticket  nur digital in Anspruch genommen, 
so wird es mit Monatsletzten deaktiviert.  

Á Für die Stornierung wird ein Entgelt (laut Anhang 5) in Rechnung gestellt.  

Á Bei Stornierung und gleichzeitiger Rückgabe bzw. Deaktivierung des Semesterticket s wird dem 
Kunden der nicht konsumierte Anteil abzüglich Entgelt (laut Anhang 5) auf ein, von ihm bekannt 
gegebenes Konto, zurück überwiesen.  

http://www.vvt.at/
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Á Für in Anspruch genommene Monate wird dem Fahrgast ein Drittel des Gesamtpreises 
verrechnet.  

2.2.4.  EUREGIO TICKET- ANGEBOT 

Á Das Euregio Ticket-Angebot ist eine Kombination des KlimaTickets Tirol und dem südtirolmobil 
Fix365 Pass im Euregio-Design, welche gemeinsam zum Preis  Ǿƻƴ ϵ трлΣлл ŀǳǎƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Á Das Euregio Ticket -Angebot kann in Tirol im VVT -KundInnencenter erworben oder mittels 
Formular bestellt werden. Das Formular ist im VVT KundInnencenter, im IVB KundInnencenter 
und an den VVT-Verkaufsstellen sowie hier zum Download erhältlich. Das ausgefüllte Formular 
kann per Mail an info@vvt.at bzw. postalisch an das VVT- KundInnencenter, Sterzinger Straße 3, 
6020 Innsbruck geschickt werden. KundInnen aus Südtirol und dem Trentino können das 
Euregio-Ticketangebot direkt im Online -Portal von südtirolmobil er werben.  

Á Beide Tickets werden immer mit gleichem Gültigkeitsdatum zum nächsten Monatsersten 
ausgestellt und postalisch versendet.  Für die Bestellung und Ausfertigung ist eine 
Bearbeitungszeit von 14 Tagen zu berücksichtigen. 

Á Für den Kauf des Südtirolmobil Fix365 Pass im Euregio -Design ist die Angabe der 
Bankverbindung notwendig, da alle kostenpflichtigen Zusatzangebot von südtirolmobil als SEPA-
lastschrift abgebucht werden. Weiters ist die Angabe der italienischen Steuernummer  
verpflichtend für Personen mit Wohnsitz in Südtirol/Trentino. Alternativ kann für Personen mit 
Wohnsitz in Tirol die österreichische Sozialversicherungsnummer angegeben werden.  

 
Storno  

Á Das KlimaTicket Tirol kann zu jedem Monatsletzten ohne Angabe von Gründen unter 
gleichzeitiger Rückgabe des Tickets und der Parkberechtigung  für P+R Anlagen bis zum 7. des 
Folgemonats im VVT KundInnencenter vom Fahrgast schriftlich gekündigt werden. Beide Tickets 
dürfen nur gemeinsam  storniert und müssen verpflichtend zurückgegeben werden. In Anspruch 
genommene Monate werden mit dem jeweiligen Tarif für Monatstickets bzw.  gemäß den 
Tarifbestimmungen verrechnet. Für die Stornierung wird ein Entgelt eingehobe n. 

Á Der südtirolmobilFix365 Pass kann innerhalb von 14 Tagen ab der Bestellung storniert werden, 
sofern er nie benutzt wurde. Die Rückerstattung muss  durch die Ausfüllung und Mitteilung des 
entsprechenden Formulars an die  STA erfolgen. Das Formular ist auf die südtirolmobil Webseite 
herunterlad bar. Nach Ablauf dieser Frist ist keine Rückerstattung möglich.  

Á Sollte das KlimaTicket Tirol während der Laufzeit storniert werden endet  auch die Nutzung des 
südtirolmobil Fix365 Pass  

2.2.5.  MONATSTICKET 

Á Monatsticket s sind für die Geltungsbereiche Tirol, Regionen, Innsbruck  und Stadt verfügbar 
(gemäß Anhang 4). 

Á Monatstickets sind übertragbar, außer sie werden im Online Ticketshop gelöst.  

Á Monatstickets Innsbruck  und Stadt sind in verschiedenen Preisstufen erhältlich.  

Á Monatstickets werden mit Fließdatum ausgegeben. Sie gelten einen Monat beginnend vom 
Ausgabe-  oder Entwertungszeitpunkt bis 23.59 Uhr des letzten Geltungstages (z.B. vom 8. August 
bis einschließlich 7. September) und darüber hinaus bis zum Erreichen des planmäßigen 
Fahrzieles. 

Á Monatstickets berechtigen zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der erworbenen Zonen.  

Á Monatstickets werden vor dem ersten Geltungstag zum vollen Preis ohne Entgelt erstattet. 
Ausgenommen sind Monatsticket s, die online bezogen wurden.  

Á Innerhalb der ersten 7 Gültigkeitstage wird das Monatsticket  gegen eine Gebühr von 50% des 
¢ƛŎƪŜǘǇǊŜƛǎŜǎΣ ŀōŜǊ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ϵ мрΣ ŜǊǎǘŀǘǘŜǘΦ !ǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ǎƛƴŘ Monatsticket s, die online 
bezogen wurden.  

Á Monatsticketǎ ōŜǊŜŎƘǘƛƎŜƴ ȊǳƳ .ŜȊǳƎ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊǇǊƻŘǳƪǘǎ αtҌw-¢ƛŎƪŜǘά ƭŀǳǘ !ƴƘŀƴƎ млΦ 

 

2.2.6.  WOCHENTICKET 

Á Wochenticket s sind für die Geltungsbereiche Tirol, Regionen, Innsbruck  und Stadt verfügbar 
(gemäß Anhang 4). 
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Á Wochentickets sind übertragbar, außer sie werden im Online Ticketshop gelöst.  

Á Wochentickets Innsbruck  und Stadt sind in verschiedenen Preisstufen erhältlich.  

Á Wochentickets werden mit Fließdatum ausgegeben. Sie gelten eine Woche beginnend vom 
Ausgabe-  oder Entwertungszeitpunkt bis 23.59 Uhr des letzten Geltungstages und darüber 
hinaus bis zum Erreichen des planmäßigen Fahrzieles. 

Á Wochentickets berechtigen zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der erworbenen Zonen.  

Á Wochenticket s werden vor dem ersten Geltungstag zum vollen Preis ohne Entgelt erstattet. 
Ausgenommen sind Wochenticket s, die online bezogen wurden.  

Á Innerhalb der ersten 3 Gültigkeitstage wird das Wochenticket  gegen eine Gebühr von 50% des 
¢ƛŎƪŜǘǇǊŜƛǎŜǎΣ ŀōŜǊ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ϵ мрΣ ŜǊǎǘŀǘǘŜǘΦ !ǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ǎƛƴŘ Wochenticket s, die online 
bezogen wurden.  

Á Wochenticket ǎ ōŜǊŜŎƘǘƛƎŜƴ ȊǳƳ .ŜȊǳƎ ŘŜǎ ½ǳǎŀǘȊǇǊƻŘǳƪǘǎ αtҌw-¢ƛŎƪŜǘά ƭŀǳǘ !ƴƘŀƴƎ мл 

2.2.7.  24H- TICKET INNBRUCK 

Á Das 24h-Ticket Innsbruck ist für den Geltungsbereich Innsbruck  verfügbar.  

Á 24h-Tickets Innsbruck sind übertragbar, außer sie werden in einem Online Ticketshop gelöst.  

Á 24h-¢ƛŎƪŜǘǎ LƴƴǎōǊǳŎƪ ǎƛƴŘ ƛƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ tǊŜƛǎǎǘǳŦŜƴ ŜǊƘŅƭǘƭƛŎƘ ǎƻǿƛŜ ŀƭǎ αнпƘ-¢ƛŎƪŜǘнtƭǳǎάΦ 

Á Das 24h-Ticket Innsbruck 2Plus gilt für bis zu 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder.  

Á 24h-Tickets Innsbruck berechtigen zu beliebig vielen Einzelfahrten innerhalb des 
Geltungszeitraumes. 

Á 24h-Tickets Innsbruck gelten ab dem Ausgabe -  oder Entwertungszeitpunkt 24 Stunden und 
darüber hinaus bis zum Erreichen des planmäßigen Fahrzieles.  

Á 24h-Tickets Innsbruck werden vor dem 1. Geltungstag zum vollen Preis rückerstattet. 
Ausgenommen davon sind Tickets aus dem online-Vertrieb , die als pdf bezogen wurden.  

2.2.8.  TAGESTICKET TIROL 2PLUS 

Á Das Tagesticket Tirol 2Plus ist für den Geltungsbereich Tirol verfügbar. Ausgenommen davon 
sind Fernverkehrszüge von ÖBB und DB. 

Á Das Tagesticket Tirol 2Plus gilt für bis zu 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder.  

Á Das Tagesticket Tirol 2Plus ist übertragbar, außer es wird im Online Ticketshop gelöst.  

Á Das Tagesticket Tirol 2Plus berechtigt zu beliebig vielen Einzelfahrten innerhalb eines 
Kalendertages und gilt darüber hinaus bis 02:59 Uhr des Folgetages.  

Á Das Tagesticket Tirol 2Plus wird vor dem 1. Geltungstag zum vollen Preis rückerstattet. 
Ausgenommen davon sind Tickets aus dem online-Vertrieb, die als PDF bezogen wurden.  

2.2.9.  EUREGIO TAGESTICKET 2PLUS  

Á Das Euregio Tagesticket 2Plus gilt in der Euregio. Ausgenommen davon sind 
Fernverkehrszüge von ÖBB und DB.  

Á Bei der Benützung des Euregio Tagestickets 2Plus gelten neben den Beförderungsbedingungen 
des VVT die Beförderungsbedingungen der Vertragspartner des Landes Südtirol sowie Trentino 
trasporti SpA.  

Á Das Euregio Tagesticket 2Plus gilt für bis zu 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder. 

Á Das Euregio Tagesticket 2Plus ist übertragbar, außer es wird im Online Ticketshop gelöst.  

Á Das Euregio Tagesticket 2Plus berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb eines 
Kalendertages. 

Á Das Euregio Tagesticket 2Plus wird vor dem 1. Geltungstag zum vollen Preis rückerstattet. 
Ausgenommen davon sind Tickets aus dem online-Vertrieb.   

2.2.10.  TAGESTICKET FAHRRAD 

Á Das Ticket ist für den Geltungsbereich Tirol verfügbar  und die Beförderung von Fahrrädern im 
Schienennahverkehr und speziellen Verbundlinien (laut. Anhang 2) notwendig.  

Á Das Ticket ist zum Vollpreis verfügbar (laut Anhang 4). 

file://///srvfile03/ablage/20352000/Marketing%20Tools/Print%20Tools/Diverse/Lenkermappe/Tarifbestimmungen%2020200901/A_VVT%20TARIFBESTIMMUNGEN%204.1%2020200000.docx


 
16 

Á Das Ticket berechtigt zur Mitnahme eines Fahrrades und ist keine Fahrtberechtigung für den 
Reisenden. 

Á Für jedes erworbene Tagesticket Fahrrad kann ein Fahrrad befördert werden.  

Á Das Ticket ist für einen Kalendertag gültig  

Á Das Ticket wird vor dem 1. Geltungstag zum vollen Preis rückerstattet. Ausgenommen davon sind 
Tickets aus dem online-Vertrieb, die als pdf bezogen wurden.  

 

 

2.3.  TICKETS FÜR SCHÜLER 
 

Á SL-Tickets sind nicht übertragbar. Bei berechtigten Zweifeln hinsichtlich der Person kann ein 
Ausweis, aus dem das Geburtsdatum und der Name der Person hervorgehen, verlangt werden.  

Á Für SL-Tickets gelten die Tarife gem. Anhang 4. 

Á SL-Tickets für Schüler können als Schul -  und als Schulticket Tirol  beantragt werden. Um ein 
Schulticket Tirol  beantragen zu können, müssen zumindest entweder Wohn -  oder Schulort im 
Bundesland Tirol liegen. 

2.3.1. SCHULTICKET (SCHÜLERFREIFAHRT GEM. FLAG)  

Á Das Schulticket gilt an Schultagen und wird jeweils für ein Unterrichtsjahr ausgestellt.  

Á Das Schulticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten  auf der kürzesten Strecke zwischen dem 
Wohnort im Inland (eingetragene Einstiegshaltestelle), von dem aus die Schule an mindestens 4 
Tagen pro Woche besucht wird (ausgenommen Berufsschüler mit tageweisem Unterricht), und 
der Schule (eingetragene Ausstiegshaltestelle).  

2.3.2.  SCHULTICKET TIROL 

Á Das Ticket berechtigt auf allen Verbundlinien im Verbundraum Tirol zu beliebig vielen Fahrten, 
die im Verbundraum beginnen und enden . 

Á Die Gültigkeit des Tickets beginnt jeweils am 1. September und endet nach 12 Monaten. 

2.3.3.  ANTRAGSTELLUNG UND AUSFOLGUNG 

Á Die Beantragung/Bestellung eines SL -¢ƛŎƪŜǘǎ ƪŀƴƴ ǸōŜǊ Řŀǎ CƻǊƳǳƭŀǊ αAntrag auf Ausstellung 
eines Schulticketά ŜǊŦƻƭƎŜƴΦ 5ŀǎ Schulticket Tirol  können Kinder und Jugendliche auch im Online 
Ticketshop erwerben.  

Á Das Antragsformular ist bei den Schulen und Ausgabestellen erhältlich.   

Á Für die Fahrt im Bereich des Verkehrsverbundes ist nur ein einziger Antrag erforderlich.  

 

Die Antragsstellung eines SL- Tickets hat zu enthalten:  

Á Angabe der Zahlungsnummer für den Nachweis der Einzahlung des jeweiligen Ticketpreises  

Á Name und Geburtsdatum des Schülers  

Á Hauptwohnort (Familienwohnsitz)  

Á Wohnort, von dem aus die Schule besucht wird  

Á Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten  

Á Auswahl ob Schulticket oder Schulticket Tirol  

Á Nur bei Schult icket: Geltungszeitraum  

Á Nur bei Schult icket: Geltungsbereich (Einstiegs -  und Ausstiegshaltestelle/ - zone für Regional -  
und Stadtverkehr, Kernzonenberechtigung)  

Á Unterschrift des volljährigen Schülers bzw. des Erziehungsberechtigten  

 

Bei Fehlen einer dieser Angaben hat das Verkehrsunternehmen die Verpflichtung, den Antrag 
zurückzuweisen.  

Schult ickets und Schultickets Tirol  werden grundsätzlich gegen Nachweis des bezahlten 
Ticketpreises vom Verkehrs unternehmen für die betreffende Fahrstrecke gemäß Tarif 
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ausgestellt, wenn der Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und von der Schule 
entsprechend bestätigt ist.  

2.3.4.  BEZAHLUNG 

Der jeweilige Ticketpreis (gemäß Anhang 4) muss vorab bezahlt werden und die 
Zahlungsbestätigung mit dem Antragsformular eingereicht werden.  

2.3.5.  ABLAUF BZW. VERLÄNGERUNG DER GÜLTIGKEIT 

Das SL-Ticket verliert seine Gültigkeit mit Ablauf des aufgedruckten Datums.  

Um die Gültigkeit eines SL -Tickets zu verlängern, ist die neuerliche Bestellung mittels 
Antragsformular s sowie Bezahlung  

des Ticketbetrages mittels Zahlschein, bar oder unbar erforderlich.  

2.3.6.  ÄNDERUNG DES GELTUNGSBEREICHES 

Berichtigungen der Angaben am Antrag über den Schüler können nur vom Antragsteller selbst 
oder von der Schulleitung vorgenommen werden.  

Für Änderungen des Wohnortes, der Schule, der Fahrtstrecke, des Geltungszeitraumes bzw. 
der Geltungstage muss dem Verkehrsunternehmen bzw. der VTG ein neuer Antrag vorgelegt 
werden. Nur das Verkehrsunternehmen bzw. die VTG kann die Daten auf dem SL -Ticket 
berichtigen.  

Für Änderungen auf Grund eines Wohnortwechsels wird ein Bearbeitungsentgelt (laut Anhang 
5) in Rechnung gestellt. 

2.3.7.  STORNIERUNG BZW. RÜCKGABE 

Erweist sich der Nachweis über die Leistung des Ticketpreises nach Ausstellung des SL-Tickets 
als unrichtig, gilt das SL-Ticket ab Geltungsbeginn bis zur nachweislichen Rückgabe des Tickets 
an das Verkehrsunternehmen bzw. die VTG (längstens jedoch bis zum Ende des 
Geltungszeitraumes) als zu Unrecht in Anspruch genommen. Der Fahrpreis hierfür ist zu 
ersetzen.  

Die mit einer zwangsweisen Einziehung des SL -Tickets verbundenen Kosten und Gebühren 
sowie Ersatzleistungen trägt der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler noch minderjährig 
ist.  

Für die Stornierung des SL-Tickets wird ein Entgelt (laut Anhang 5) eingehoben.  

Das Schulticket Tirol  kann bei berechtigten Gründen zum Monatsletzten storniert werden. In 
Anspruch genommene Monate werden mit jeweils einem Fünftel des Gesamtpreises 
verrechnet. Der nicht konsumierte Anteil abzüglich Entgelt (laut Anhang 5) wird zurück 
überwiesen.  

2.3.8.  VERLUST 

SL-Tickets werden gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung (Gemeinde oder Polizei) 
bzw. eines vom Antragsteller unterfertigten Schriftstückes und gegen ein Ersatzleistungsentgelt 
(laut Anhang 5) neu ausgestellt.  

Diese Regelung gilt auch bei Diebstahl des SL-Tickets. 

2.3.9.  STRAFBESTIMMUNGEN 

Wer durch unwahre Angaben ein SL-Ticket zu Unrecht erlangt hat oder weiterhin in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind, begeht, sofern die Tat nicht 
nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübe rtretung bzw. 
eine Verwirklichung von Straftatbeständen gemäß dem Österreichischen Strafgesetzbuch und 
kann hierfür mit einer Verwaltungsstrafe bzw. einer Strafe gemäß Strafgesetzbuch belegt 
werden. Auch der Versuch ist strafbar.  
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2.4.  SL- TICKETS FÜR LEHRLINGE 
 

SL-Tickets sind nicht übertragbar. Bei berechtigten Zweifeln hinsichtlich der Person kann ein 
Ausweis, aus dem das Geburtsdatum und der Name der Person hervorgehen, verlangt werden.  

Für SL-Tickets gelten die Tarife gem. Anhang 4. 

SL-Tickets für Lehrlinge können als Lehr ticket  und Lehrticket Tirol beantragt werden. Um ein 
Lehrticket Tirol beantragen zu können, müssen zumindest entweder Wohn -  oder 
Ausbildungsort im Bundesland Tirol liegen.  

2.4.1.  LEHRTICKET (FREIFAHRT FÜR LEHRLINGE GEM. FLAG) 

Á Das Ticket gilt an allen Arbeitstagen und wird jeweils für ein Lehrjahr ausgestellt.  

Á Das Ticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten auf der kürzesten Strecke zwischen dem 
Wohnort im Inland (eingetragene Einstiegshaltestelle), von dem aus an mindestens 3 Tagen pro 
Woche zur Arbeitsstelle gefahren wird, und der Ausbildungsstätte (eingetragene 
Ausstiegshaltestelle).  

Á Das Ticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten auf der kürzesten Strecke zwischen der 
eingetragenen Ein-  und Ausstiegshaltestelle.  

2.4.2.  LEHRTICKET TIROL 

Á Das Ticket berechtigt auf allen Verbundlinien im Verbundraum Tirol zu beliebig vielen Fahrten, 
die im Verbundraum beginnen und enden.  

Die Gültigkeit des Tickets beginnt jeweils am Monatsersten jenes Monats, ab welchem dem 
Lehrling ein Lehr t icket zusteht , und endet nach 12 Monaten. 

2.4.3.  ANTRAGSTELLUNG UND AUSFOLGUNG 

Die Beantragung/Bestellung eines SL -¢ƛŎƪŜǘǎ ƪŀƴƴ ǸōŜǊ Řŀǎ CƻǊƳǳƭŀǊ αAntrag auf Ausstellung 
eines Lehrticketά ŜǊŦƻƭƎŜƴΦ  

 
Das Lehrticket Tirol  können Lehrlinge auch im Online Ticketshop  erwerben.  

Das Antragsformular ist bei der Lehrstätte und den Ausgabestellen erhältlich.  

Für die Fahrt im Bereich des Verkehrsverbundes ist nur ein einziger Antrag erforderlich.  

 

Die Antragsstellung eines SL- Tickets hat zu enthalten:  

Á Angabe der Zahlungsnummer für den Nachweis der Einzahlung des Ticketpreises  

Á Name und Geburtsdatum des Lehrlings  

Á Hauptwohnort (Familienwohnsitz)  

Á Wohnort, von dem aus die betriebliche Ausbildungsstätte besucht wird  

Á Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten  

Á Lehrvertrags-Nr. 

Á Auswahl ob Lehrticket oder Lehrticket Tirol  

Á Nur bei Lehrt icket: Geltungszeitraum  

Á Nur bei Lehrt icket: Geltungsbereich (Einstiegs -  und Ausstiegshaltestelle/ - zone für Regional -  
und Stadtverkehr, Kernzonenberechtigung)  

Á Bestätigung des volljährigen Lehrlings bzw. des Erziehungsberechtigten  

Á Bei Fehlen einer dieser Angaben hat das Verkehrsunternehmen die Verpflichtung, den Antrag 
zurückzuweisen.  

Lehrt ickets und Lehrtickets Tirol  werden grundsätzlich gegen Nachweis des bezahlten 
Ticketpreises vom Verkehrsunternehmen für die betreffende Fahrstrecke ausgestellt, wenn der 
Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sowie vom Arbeitgeber 
(Lehrberechtigten) bestätigt ist. Die Zu stellung erfolgt durch das Verkehrsunternehmen.  
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2.4.4.  BEZAHLUNG 

Der jeweilige Ticketpreis (gemäß Anhang 4) muss vorab bezahlt werden und die 
Zahlungsbestätigung mit dem Ticketantrag eingereicht werden.  

2.4.5.  ABLAUF BZW. VERLÄNGERUNG DER GÜLTIGKEIT 

Das SL-Ticket verliert seine Gültigkeit mit Ablauf des aufgedruckten Datums.  

Um die Gültigkeit eines SL -Tickets zu verlängern, ist die neuerliche Bestellung mittels 
Antragsformular sowie Bezahlung des Selbstbehaltes bzw. der Aufzahlung mittels Zahlschein, 
bar oder unbar erforderlich.  

2.4.6.  ÄNDERUNG DES GELTUNGSBEREICHES 

Berichtigungen der Angaben am Antrag über den Lehrling können nur vom Antragsteller selbst 
oder vom Lehrberechtigten vorgenommen werden.  

Für Änderungen des Wohnortes, der Ausbildungsstätte, der Fahrstrecke, des 
Geltungszeitraumes bzw. der Geltungstage muss dem Verkehrsunternehmen bzw. der VTG ein 
neuer Antrag vorgelegt werden. Nur das Verkehrsunternehmen bzw. die VTG kann die Daten auf 
dem SL-Ticket berichtigen.  

Für Änderungen auf Grund eines Wohnortwechsels wird ein Bearbeitungsentgelt (laut Anhang 
5) in Rechnung gestellt. 

2.4.7.  STORNIERUNG BZW. RÜCKGABE  

Erweist sich der Nachweis über die Leistung des Ticketbetrages nach Ausstellung des SL-Tickets 
als unrichtig, gilt das SL-Ticket ab Geltungsbeginn bis zur nachweislichen Rückgabe des Tickets 
an das Verkehrsunternehmen oder die VTG (längstens jedoch bis zum  Ende des 
Geltungszeitraumes) als zu Unrecht in Anspruch genommen. Der Fahrpreis hierfür ist zu 
ersetzen.  

Für die Stornierung des SL-Tickets wird ein Entgelt (laut Anhang 5) eingehoben.  

Die mit einer zwangsweisen Einziehung des SL -Tickets verbundenen Kosten und Gebühren 
sowie Ersatzleistungen trägt der Erziehungsberechtigte, wenn der Lehrling noch minderjährig 
ist.  

Das Lehrticket Tirol  kann bei berechtigten Gründen zum Monatsletzten storniert werden. In 
Anspruch genommene Monate werden mit jeweils einem Fünftel des Gesamtpreises 
verrechnet. Der nicht konsumierte Anteil abzüglich Entgelt (laut Anhang 5) wird zurück 
überwiesen.  

2.4.8.  VERLUST 

SL-Tickets werden gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung (Gemeinde oder Polizei) 
bzw. eines vom Antragsteller unterfertigten Schriftstückes und gegen ein Ersatzleistungsentgelt 
(laut Anhang 5) neu ausgestellt. 

Diese Regelung gilt auch bei Diebstahl des SL-Tickets. 

2.4.9.  STRAFBESTIMMUNGEN 

Wer durch unwahre Angaben ein SL-Ticket zu Unrecht erlangt hat oder weiterhin in Anspruch 
genommen hat, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind, begeht, sofern die Tat nicht 
nach anderen Rechtsvorschriften strenger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübe rtretung bzw. 
eine Verwirklichung von Straftatbeständen gemäß dem Österreichischen Strafgesetzbuch und 
kann hierfür mit einer Verwaltungsstrafe bzw. einer Strafe gemäß Strafgesetzbuch belegt 
werden. Auch der Versuch ist strafbar.  
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2.5.  TICKET KINDERGRUPPE  
 

Á Das Ticket ist nicht übertragbar und nur gültig für die eingetragene Kindergartengruppe oder 
Kinderkrippengruppe. Die Begleitpersonen müssen einen amtlichen Lichtbildausweis zur 
Bestätigung der Identität mitführen.  

Á Das Ticket ist für die Geltungsbereiche Innsbruck (Ticket  Kindergruppe Innsbruck) sowie 
für sechs aneinandergereihte  Zonen gemäß Anhang 1 (Kindergruppe Tirol) erhältlich.  

Á Das Ticket berechtigt streckenunabhängig zu beliebig vielen Fahrten an Werktagen ab 08:30 Uhr 
innerhalb des gelösten Geltungsbereiches.  

Á Die Gültigkeit des Tickets beginnt jeweils am 1. Sept. und endet nach 12 Monaten. 

Á Das Ticket Kindergruppe verliert seine Gültigkeit mit Ablauf des aufgedruckten Datums.  

Á Mit der Bestellung des Tickets Kindergruppe bestätigt der Erhalter der 
Kinderbetreuungseinrichtung, dass die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Tiroler 
Kinderbildungs -  und Kinderbetreuungsgesetz idgF sowie sonstigen gesetzlicher Bestimmungen 
hinsichtlich der Betreuungs - , Aufsichts -  und Obsorgepflich ten sowie 
Begleitpersonenregelungen eingehalten werden.  

Á Mit der Bestellung des Tickets Kindergruppe bestätigt der Erhalter, dass er im Fall von 
Verletzungen seiner gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungs - , Aufsichts -  und 
Obsorgepflichten sowie der Begleitpersonenregelungen bei der Beförderung mit dem  Ticket 
Kindergruppe die Verkehrsverbund Tirol Ges.m.b.H, die Innsbrucker Verkehrs betriebe und 
Stubaitalbahn G.m.b.H. sowie die in deren Auftrag handelnden Verkehrsunternehmen schad -  
und klaglos halten wird.  

 
Bestellung & Ausfolgung:  

Á Das Ticket Kindergruppe kann im KundInnencenter des VVT (persönlich oder postalisch) bzw. im 
KundInnencenter der IVB (persönlich) bezogen werden.  

Á Das Bestellformular ist im KundInnencenter oder online unter www.vvt.at  und www.ivb.at 
erhältlich.  

Á Bei postalischer Bestellung muss das vollständig ausgefüllte Bestellformular bis zum 10. August 
im KundInnencenter einlangen. Das Ticket Kindergruppe wird postalisch übermittelt.  

Á Bei persönlicher Bestellung muss das vollständig ausgefüllte Bestellformular im 
KundInnencenter abgegeben werden. Das Ticket Kindergruppe wird umgehend ausgestellt und 
die Rechnung per Post an die Rechnungsadresse versendet. 

Á Bei Verlust wird das Ticket Kindergruppe gegen Vorlage einer behördlichen Verlustmeldung 
(Gemeinde oder Polizei) gegen ein Entgelt (laut Anhang 5) einmalig ersetzt. Diese Regelung gilt 
auch bei Diebstahl des Tickets Kindergruppe . 

Á Das Ticket Kindergruppe verliert seine Gültigkeit mit Ablauf des aufgedruckten Datums.  

 

Änderungen & Storno:  

Á Das Ticket Kindergruppe kann weder auf eine andere Gruppe noch auf einen anderen 
Geltungsbereich umgeschrieben werden.  

Á Das Ticket Kindergruppe kann vor dem Gültigkeitsbeginn ohne Angabe von Gründen schriftlich 
bzw. storniert werden. Voraussetzung ist die Rückgabe des Tickets bis zum Gültigkeitsbeginn.  

Á Bei Stornierung und gleichzeitiger Rückgabe vor dem Gültigkeitsbeginn wird der bezahlte Betrag 
zurück überwiesen.  
Eine Stornierung nach dem Gültigkeitsbeginn ist nicht möglich.  

  

http://www.vvt.at/
http://www.ivb.at/
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2.6.  SONSTIGE TICKETBESTIMMUNGEN 
 

Á Für alle Tickets kommt jeweils jener Tarif zur Anwendung, der am ersten Gültigkeitstag des 
Tickets gilt.  

Á Der Erwerb von Einzel- , Wochen-  und Monatstickets ist maximal 90 Tage vor dem gewünschten 
ersten Gültigkeitstag möglich.  

Á Übergangsbestimmung bei Tariferhöhungen: Einzeltickets und 8 -Fahrtentickets Innsbruck 
müssen bis längstens 12 Monate nach dem Ausgabetag benützt werden. 

Á LƳ ±ƻǊǾŜǊƪŀǳŦ ƎŜƭǀǎǘŜ ¢ƛŎƪŜǘǎ Ƴƛǘ ŘŜƳ !ǳŦŘǊǳŎƪ αƎǸƭǘƛƎ ŀō 9ƴǘǿŜǊǘǳƴƎά ƳǸǎǎŜƴ ǾƻƳ CŀƘǊƎŀǎǘ 
vor Fahrtantritt am Entwerter im Fahrzeug entwertet werden. Ist kein Entwerter vorhanden, 
muss der Fahrschein vor Fahrtantritt mittels Eintrag von Datum und Zeit entw ertet werden.  

Á In verschiedenen Verkehrsbereichen können Sichtausweise nach Vereinbarung zur kostenlosen 
Mitnahme im Linienverkehr berechtigen. Hierfür müssen die Sichtausweise beim Fahrtantritt 
vorgezeigt werden. Eine nachträgliche Anerkennung ist nicht möglich.  

Á Wenn die Ausgabe von Tickets auf Grund technischer Defekte  nicht möglich ist, werden 
Fahrgäste bis zur nächsten Fahrschein -Ausgabemöglichkeit (bspw. beim Fahrpersonal) ohne 
Ticket befördert. Ab der nächsten Ausgabemöglichkeit ist der Fahrpreis für die gesamte in 
Anspruch genommene Fahrtstrecke zu entrichten.  

Á Für den Kauf sämtlicher Tickets im VVT Ticketshop gelten die AGBs des VVT Ticketshop laut 
Anhang 11. 

Á Grundsätzlich sind für Fahrten auf Verbundlinien VVT -Tickets anzuwenden 
(Verbundtarifexklusivität). Abweichend davon können auf reinen Eisenbahnlinien auch 
Fahrberechtigungen gemäß Anhang 4 zur Anwendung kommen. 

Á Bei personengebundenen Tickets bzw. Tickets, die im Ticketshop gelöst werden, können im Zuge 
von Kontrollen zur Validierung des Tickets die Ticketdaten digital ausgelesen werden.  

Á Passagiere, die mit der Entscheidung des VVT, der IVB bzw. des Verkehrsunternehmens im Zuge 
eines Beschwerdeverfahrens nicht einverstanden sind, können sich in Österreich an die 
Unabhängige Agentur für Passagier-  und Fahrgastrechte (apf) wenden. Ihre Unter lagen reichen 
Sie bitte mittels Beschwerdeformular unter www.passagier.at ein. Sollte die elektronische 
Übermittlung für Sie nicht möglich sein senden Sie die Unterlagen per Post an: Agentur für 
Passagier-  und Fahrgastrechte, Fachbereich Bahn/Bus, Linke Wienzeile 4/1/6, A -1060 Wien. 

 
 

2.7. SONSTIGE TICKETS UND GEBÜHREN 

2.7.1. MAUT:  

Á Für Mauten gelten besondere Regelungen zwischen Straßenerhalter und dem jeweiligen 
Verkehrsunternehmen. Mauten sind zusätzlich zum Fahrpreis zu entrichten.  

2.7.2.  FAHRRADMITNAHME 

Á Fahrräder werden auf Kraftfahrlinien  unter der Voraussetzung, dass dies technisch möglich ist 
(z.B. Aufnahmevorrichtung, Kofferraum, Fahrradanhänger) und ein ausreichendes Platzangebot 
vorhanden ist, grundsätzlich unentgeltlich  befördert. Über die Aufnahmefähigkeit von 
Fahrrädern in den Bussen entscheidet der Fahrzeuglenker.  

Á Nur auf ausgewiesenen Kraftfahrlinien (siehe Anhang 2) mit besonderem Angebot zur sicheren 
Beförderung von Fahrrädern sowie auf Eisenbahnlinien im Schienenpersonennahverkehr ist das 
Tagesticket Fahrrad nach Punkt 2.2.9 zu erwerben.  

Á Fahrräder werden auf Eisenbahnlinien entsprechend den jeweils gültigen 
Beförderungsbedingungen  befördert.  

Á Der Fahrgast ist für die gesicherte Befestigung des eigenen Fahrrades auf der dafür 
vorgesehenen Vorrichtung verantwortlich.  

  

http://www.passagier.at/
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3. TICKETVERTRIEB 

3.1. ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

Die Zahlungsmöglichkeiten von VVT -Tickets sind abhängig von Vertriebsweg und Ticket. 
Grundsätzlich stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  

Á Bargeld (B) 

Á Kreditkarte (KK) 

Á Bankomatkarte/DEBIT (BK) 

Á Zahlschein (ZS) 

Á SEPA-Lastschriftverfahren (SEPA) 

Á Flexi- Rate (FR) 

Im Onlineshop des VVT können Gutscheine für den Kauf von Zonen für Einzelticket s vorab 
gekauft werden. Pro 10 Zonen zum Normalpreis werden dabei 3 Zonen kostenlos gutgebucht. 
Wird der Preis je Zone angepasst, können die Gutscheine ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
eines neuen Tarifes weitere 12 Monate eingelöst werden.  

Á eps-online -Überweisung (eps) 

Á PayPal (PP) 

 

Für den Kauf von Tickets im VVT Ticketshop gelten die AGBs des VVT Ticketshop  laut Anhang 11. 
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3.2.  VERTRIEBSWEGE 
 

VVT-Tickets können über unterschiedliche Vertriebswege bezogen werden. Je nach 
Vertriebsweg variieren die Zahlungs -  und Bezugsmöglichkeiten.  

3.2.1. ONLINE- TICKETSHOP (VORVERKAUF) 

 

Ticket  B KK BK ZS SEPA FR Eps PP 

Einzelticket   x    x x x 

8- Fahrten ticket Innsbruck   x     x x 

24h- Ticket Innsbruck   x     x x 

Semesterticket   x  x   x x 

Euregio Ticket Students  x  x   x x 

KlimaTicket *   x  x x  x x 

Monatsticket   x     x x 

Wochenticket   x     x x 

Tagesticket Tirol 2Plus   x     x x 

Euregio Tagesticket 2Plus   x     x x 

* Ausgenommen Klima Ticket Tirol mit PlusEins Bonus. Für den Kauf von Tickets im VVT 
Ticketshop gelten die AGBs des VVT Ticketshop. 

 

3.2.2.  ÖBB- AUTOMAT (VORVERKAUF) 

 

Ticket  B KK BK ZS SEPA FR Eps PP 

Einzelticket  x x x      

8- Fahrten ticket  
Innsbruck  

x x x      

24h- Ticket Innsbruck  x x x      

Semesterticket          

Euregio Ticket Students         

KlimaTicket *          

Monatsticket  x x x      

Wochenticket  x x x      

Tagesticket Tirol 2Plus x x x      

Euregio Tagesticket 2Plus x x x      

* Ausgenommen KlimaTicket Tirol mit PlusEins Bonus 
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3.2.3.  KUNDINNENCENTER VON IVB UND VVT (VORVERKAUF) 

 

Ticket  B KK BK ZS SEPA FR Eps PP 

Einzelticket  x x x      

8- Fahrten ticket  Innsbruck  x x x      

24h- Ticket Innsbruck  x x x      

Semesterticket  x x x x     

Euregio Ticket Students x x x x     

KlimaTicket  x x x x x    

Monatsticket  x x x      

Euregio Ticket- Angebot x x x x x    

Wochenticket  x x x      

Tagesticket Tirol 2Plus  x x x      

Euregio Tagesticket 2Plus  x x x      

 

3.2.4.  SONSTIGE VORVERKAUFSSTELLEN (VORVERKAUF) 

 

Ticket  B KK BK ZS SEPA FR Eps PP 

Einzelticket  x x x      

8- Fahrten ticket  
Innsbruck  

x x x      

24h- Ticket Innsbruck  x x x      

Semesterticket          

Euregio Ticket Students         

KlimaTicket *          

Monatsticket  x x x      

Wochenticket  x x x      

Tagesticket Tirol 2Plus  x x x      

Euregio Tagesticket 2Plus  x x x      

* Ausgenommen KlimaTicket Tirol mit PlusEins Bonus 
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3.2.5.  BUSLENKER / ZUGBEGLEITER (AUSG. KERNZONE INNSBRUCK) 

 

Ticket  B KK* BK*  ZS SEPA FR Eps PP 

Einzelticket  x        

8- Fahrten ticket  Innsbruck  x        

24h- Ticket Innsbruck  x        

Semesterticket          

Euregio Ticket Students         

KlimaTicket *          

Monatsticket  x        

Wochenticket  x        

Tagesticket Tirol 2Plus  x        

Euregio Tagesticket 2Plus  x        

* Ausgenommen KlimaTicket Tirol mit PlusEins Bonus 

* Kreditkarte und Bankomatbezahlung in ausgewählten Buslinien  
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4.  GELTUNGSBEREICHE 

Á VVT-Tickets gelten für Fahrten, die auf Verbundlinien im Verbundraum Tirol beginnen und 
enden und ausschließlich auf Verbundlinien durchgeführt werden.  

Á VVT-Tickets gelten darüber hinaus auf Verbundlinien in grenzüberschreitenden Zonen (laut 
Anhang 2) sofern die Fahrt im Verbundraum Tirol beginnt oder endet.  

Á VVT-Tickets gelten darüber hinaus auf Verbundlinien in Korridorzonen  (laut Anhang 2) sofern die 
Fahrt im Verbundraum Tirol beginnt und endet. Ein für die Erreichung des Fahrtzieles im 
Verbundraum zwingend benötigter Umstieg ist erlaubt.  

Á Ausgewählte VVT-Tickets gelten darüber hinaus auf Linien der Euregio Tirol -Südtirol -Trentino 
sofern die Fahrt von den Linien der beteiligten Verbünden Verkehrsverbund Tirol, Südtirol Mobil 
und Trentino trasporti SpA durchgeführt werden und im Euregio -Raum Triol-Südtirol -Trentino 
beginnen und enden.  

Á VVT-Tickets werden vereinzelt auf Linien anerkannt, die nicht Teil des Verbundliniennetzes sind. 
Eine Auflistung der Linien befindet  sich in Anhang 2. 

Á Auf Verbundlinien mit Start und Ziel im Verbundraum werden ausschließlich VVT -Tickets gemäß 
diesen Bestimmungen ausgegeben. Ausgenommen davon kann es Haustarifangebote im 
Schienenverkehr (DB, ÖBB, WESTBahn, {¢. ǳƴŘ ½±.ύ ƎŜōŜƴΣ ǿƛŜ ȊΦ.Φ αm.. ±ƻǊǘŜƛƭǎ/ŀǊŘ /ƭŀǎǎƛŎάΦ 

Á VVT-Tickets berechtigen innerhalb ihrer konkreten zeitlichen und räumlichen Gültigkeit zu 
beliebigen Fahrten im Verbundliniennetz.  

Á In Zügen gelten VVT-Tickets grundsätzlich nur in der 2. Wagenklasse. Ein Aufzahlen auf die 1. 
Wagenklasse ist nur nach den Tarifbestimmungen des jeweiligen Eisenbahnunternehmens 
möglich.  

 
Netztickets (laut Pkt. 2. VVT- Tickets) werden für folgende Geltungsbereiche ausgegeben:  

 

4.1. TIROL 
Der Geltungsbereich Tirol umfasst das gesamte Verbundliniennetz im Verbundraum Tirol sowie 
die Verbundlinien in Korridorzonen und grenzüberschreitenden Zonen.  

 

4.2.  REGIONEN 
Der Geltungsbereich Regionen umfasst das gesamte Verbundliniennetz in zwei wählbaren, 
aneinandergrenzenden Gebieten. Die Gebiete und die Kombinationsmöglichkeiten für die 
Auswahl einer Region werden im Anhang 1 angeführt. 

 

4.3.  INNSBRUCK 
Der Geltungsbereich Innsbruck erstreckt sich über die Kernzone Innsbruck.  

 

4.4.  STADT 
Der Geltungsbereich Stadt  erstreckt sich über eine Zone mit besonderem Tarif. Die 
entsprechenden Zonen und Tarife werden in Anhang 4 angeführt.  
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5. ERMÄßIGUNGSGRUPPEN 

Folgende Ermäßigungen gelten gegen Vorweis des jeweils angeführten 
Berechtigungsnachweises. Der Berechtigungsnachweis ist beim Kauf einer ermäßigten 
Netzkarte ebenso zwingend vorzuweisen, wie im Kontrollfall bei der Inanspruchnahme anderer 
ermäßigter Fahrk arten (bspw. Einzelticket ). Jede beförderte Person kann nur eine der 
folgenden Ermäßigungen in Anspruch nehmen.  

 

5.1. KINDER UND JUGENDLICHE 

5.1.1. KINDER BIS 6 JAHRE 

Maximal 4 Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr werden in Begleitung einer Aufsichtsperson 
gratis  befördert. Begleiter können Personen ab dem 6. Lebensjahr sein.  

Bei berechtigten Zweifeln hinsichtlich des Alters kann ein Ausweis, aus dem das Geburtsdatum 
des Kindes hervorgeht, verlangt werden.  

5.1.2. KINDER BIS 14 JAHRE 

Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zahlen für 
Einzelticket s sowie für 8 -Fahrten t ickets Innsbruck und 24h -Tickets Innsbruck  den ermäßigten 
Fahrpreis gemäß Tariftabelle C (laut Anhang 4). 

Bei berechtigten Zweifeln hinsichtlich des Alters kann ein Ausweis, aus dem das Geburtsdatum 
des Kindes hervorgeht, verlangt werden.  

5.1.3. JUGENDLICHE BIS 20 JAHRE 

Jugendliche ab dem vollendeten 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 20. Lebensjahr zahlen für 
Einzelticket s sowie für 8 -Fahrten t ickets Innsbruck  und 24h -Tickets Innsbruck  den ermäßigten 
Fahrpreis  gemäß Tariftabelle B (laut Anhang 4). 

 

Bei berechtigten Zweifeln hinsichtlich des Alters kann ein Ausweis, aus dem das Geburtsdatum 
des Kindes hervorgeht, verlangt werden.  

5.1.4.  SCHÜLER 

Schüler zahlen für Einzelticket s sowie für 8 -Fahrten t icket s Innsbruck  und 24h -Tickets 
Innsbruck der Kernzone Innsbruck den ermäßigten Fahrpreis  gemäß Tariftabelle B (laut Anhang 
4). 

5.1.5. BEGLEITPERSONEN VON SCHÜLERGRUPPEN 

Wenn Gruppen von mindestens 10 zu begleitenden Schülern (müssen im Besitz eines gültigen 
Fahrausweises z.B. Schulticket Tirol  sein) im Rahmen von Schulveranstaltungen gemeinsam ein 
Verkehrsmittel auf der gleichen Strecke in Anspruch nehmen, werden maximal 2 
Begleitpersonen unentgeltlich befördert.  

Im Rahmen von Schulveranstaltungen können Schüler im Linienverkehr mit Schul tickets  und 
Schultickets Tirol  bzw. Lehr tickets  und Lehrtickets Tirol  nur im Ausmaß der vorhandenen 
Kapazitäten befördert werden.  

5.1.6. KINDERGARTENGRUPPEN 

Wenn Gruppen von mindestens 10 zu begleitenden Kinder gartenkindern im Rahmen von 
Kindergartenveranstaltungen gemeinsam ein Verkehrsmittel auf der gleichen Strecke in 
Anspruch nehmen, werden maximal 2 Begleitpersonen unentgeltlich befördert.  

Jede Begleitperson kann 4 Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr kostenlos mitnehmen. Alle 
weiteren Kinder werden zum Fahrpreis gemäß Tariftabelle C (laut Anhang 4) befördert.  
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5.1.7. FAMILIEN 

Anspruch auf Familienermäßigung besteht, wenn zumindest ein Elternteil und ein Kind über 
denselben Beförderungsweg reisen. Mitreisende Kinder müssen jünger als 15 Jahre alt sein  

Die Ermäßigung wird Eltern (auch Stief- , Adoptiv-  und Pflegeltern, wobei SOS Kinderdorfmütter 
Pflegeeltern gleichzuhalten sind) sowie deren Kindern gewährt, wenn diese nach den 
Bestimmungen des Österreichischen Familienlastenausgleichsfonds 1967 Familienbe ihilfe 
beziehen oder eine dieser gleichzuhaltenden Beihilfen im Ausland gezahlt wird (österreichische 
Staatsbürgerschaft, ordentlicher Wohnsitz in Österreich sowie unselbstständiges 
Erwerbsverhältnis im Ausland sind die dafür notwendigen Voraussetzungen).  

5.1.8.  FAMILY 

Familien zahlen für Einzelticket s sowie für 8 -Fahrten t ickets Innsbruck  und 24h -Tickets 
Innsbruck den Fahrpreis  gemäß Tariftabelle A (laut Anhang 4) , das heißt, ein mitreisender 
zweiter Elternteil und beliebig viele Kinder unter 15 Jahren derselben Familie  werden gratis 
befördert.  

In der Zone Kufstein können Familien das Jahresticket Kufstein  Familie kaufen.  

5.1.9. FAMILY LIGHT 

Wenn nur ein Elternteil zusammen mit beliebig vielen Kindern derselben Familie unter 15 
Jahren reist, zahlt der Elternteil bei Einzelticket s sowie für 8 -Fahrten t ickets  Innsbruck  und 
24h-Tickets Innsbruck  gemäß Tariftabelle B (laut Anhang 4). 

5.1.10. HUCKEPACK- AKTION 

Wenn Eltern bzw. Elternteile im Besitz eines KlimaTicket  Tirol, Regionen, U26, Spezial und Stadt 
sowie des Berechtigungsnachweises sind, dürfen im gelösten Geltungsbereich die Kinder 
derselben Familien kostenlos mitgeführt werden. Ausgenommen davon sind Schultage und 
Fernverkehrszüge. 

5.1.11. BERECHTIGUNGSNACHWEIS 

Als Berechtigungsausweis für Familien (Punkte 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3) gilt der EuregioFamilyPass 
der Regionen Tirol, Südtirol und Trentino.  

 

EuregioFamilyPass Tirol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































